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Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Festtage vom  
22. Dezember 2025 bis 04. Januar 2026 
geschlossen.  
Ab 05.01.2026 sind wir wieder für Sie da. 
In äusserst dringenden Fällen wenden Sie sich telefo-
nisch an 079 345 61 74 (Gemeindeschreiber). 
 

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung danken 
Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr und wünschen Ihnen frohe Festtage und einen gu-
ten Rutsch ins 2026! 

In den letzten Jahren hat sich zunehmend gezeigt, 
dass zum Jahreswechsel Feuerwerk abgebrannt wird. 
Wir bitten hierzu um Zurückhaltung; sowohl für lärm-
empfindliche Menschen aber insbesondere auch für 
Tiere stellen die Knallkörper eine Belastung dar.  
Beim Abbrennen von Feuerwerk wahren Sie zudem bit-
te die nötige Vorsicht; auf Dorfstraßen und in der Nähe 
von Gebäuden ist das Entzünden von Feuerwerk infol-
ge Unfall- und Brandgefahr untersagt. 

Die Kehrichtabfuhr über die Festtage findet wie folgt 
statt: 
Montag, 22. Dezember 2025 
Montag, 29. Dezember 2025 
Der Kehricht ist an diesen Sammeltagen wie gewohnt 
an den Sammelstellen bis spätestens 09.00 Uhr mor-
gens bereitzustellen. 
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Bauprojekt Umgestaltung Dorfkernareal 
Die Planungsarbeiten konzentrieren sich zurzeit auf Fragen der Gebäudetech-
nik (Heizung/Lüftung/Elektrizität/Energie), welche insbesondere im Bereich 
der Gewerbe-/Ladenflächen herausfordernd sind. Die Planer sind hier in en-
gem Kontakt mit den Vertretern mit der Ladenkette VOLG, mit welcher gleich-
zeitig Verhandlungen über die zukünftige Miete der Räumlichkeiten laufen. 
Ebenfalls positive Signale hat der Gemeinderat in Bezug auf die zukünftige 
Vermietung der Kita-Räume erhalten; hier liegen konkrete Anfragen für eine 
Zusammenarbeit vor. 
Auch bei den Mietwohnungen (Investitionsobjekte) wurden Konkretisierungen 
vorgenommen, welche erlauben, demnächst konkrete Verkaufsverhandlungen 
zu führen. So sind die Wohnungsgrundrisse definiert und entsprechende Raum
- Verzeichnisse erstellt worden. Die Wohnungen in den Obergeschossen wer-
den mit einer zusätzlicher Galerie/Arbeitszimmer im Dachraum wesentlich auf-
gewertet. In allen Wohnräumen sind eingebaute Belichtungen wie auch eine 
Kühlfunktion der Bodenheizung für heisse Sommertage eingeplant. 
Aus brandschutztechnischen Gründen werden nicht alle Fassaden der neuen 
Gebäude in Holz ausgeführt werden können; die konkrete Materialisierung 
wird zurzeit ausgearbeitet. 
Im Zusammenhang mit der Umgebungsgestaltung hat sich die Frage gestellt, 
ob im Bereich der zukünftigen Separatsammelstelle Raum für einen Liftanbau 
an das Gemeindehaus ausgespart werden müsste, falls später einmal das 
Dachgeschoss des Gemeindehauses ausgebaut werden sollte. Die Abklärungen 
haben ergeben, dass ein Lifteinbau zur Erschliessung des Dachgeschosses 
problemlos im Gebäudeinnern möglich ist, so dass keine externe Erschliessung 
erforderlich würde. 
 
Neubau Werkhof-/Feuerwehrmagazin 
Nachdem die Gemeindeversammlunng vom 28.11.2025 dem Verpflichtungs-
kredit über 1.8 Mio. Franken für den Neubau des Werkhof-/
Feuerwehrmagazins zugestimmt hat, wird der Gemeinderat die Aufträge für 
Architektur und Fachplanung Gebäudetechnik vergeben, um die Erarbeitung 
des Ausführungsprojekts und das Baugesuch einzuleiten. Ebenfalls werden 
Offerten für den Abbruch des bestehenden Glastreibhauses eingeholt. 
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Bei Gebäuden mit Steildächern, welche nicht mit Schneefängen ausgerüstet 
sind, besteht auf den darunter angrenzenden Fläche die Gefahr von Dachlawi-
nen, welche durch rutschende Schneemassen verursacht werden. Bei geringen 
Schneefällen ist dies kein Problem, bei grossen Schneemassen können dadurch 
aber Fussgänger/innen und (insbesondere im Bereich von Strassen) weitere 
Verkehrsteilnehmende gefährdet werden.  
 
Hauseigentümer/innen in der Verantwortung 
Hauseigentümer/innen sind verantwortlich dafür, die Umgebung ihrer Liegen-
schaft vor Gefahren wie Schnee, Dachlawinen und Eis zu schützen. Wird eine 
Person von einer Dachlawine getroffen und verletzt sich dabei, kann die Haus-
eigentümerin oder der Hauseigentümer haftbar gemacht werden. Entscheidend 
ist, ob ausreichend Massnahmen getroffen wurden, um den Bereich der Lie-
genschaft vor Dachlawinen zu schützen. Zu solchen Schutzmassnahmen 
zählen zum Beispiel angebrachte Schneefänger auf dem Dach oder 
auch Absperrungen der gefährdeten Bereiche. Ebenso kann mit Warn-
tafeln auf die erhöhte Gefahr hingewiesen werden. Allerdings reicht eine 
blosse Warnung nicht, sollte trotzdem etwas passieren. Der Hauseigentümer 
oder die Eigentümerin bleibt haftbar. 
 
Wir bitten sowohl Hauseigentümer/innen, aber auch Verkehrsteilnehmende, 
bei starkem Schneefall diese Gefahren zu beachten und vorbeugend zu reagie-
ren. 

Liebe Besucher*innen, liebe Marktfahrer*innen und liebe Einwohner*innen 
von Kappelen 
 
Das Oktoberfest 2025 war ein gelungener Anlass bei bestem Wetter und guter 
Stimmung und auf diesem Weg möchten wir Euch allen ein grosses Merci aus-
sprechen, dass das Fest so stattfinden konnte! Die nächste Ausgabe ist bereits 
in den Vorbereitungen, Infos dazu folgen bald. Wir sind stets bemüht das Ok-
toberfest zu verbessern. Falls Ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, 
könnt Ihr diese gerne unter folgender E-Mail-Adresse anbrin-
gen: info@oktoberfest-kappelen.ch 
 
In der Zwischenzeit wünschen wir Euch eine besinnliche Adventszeit und alles 
Gute im neuen Jahr! 
 
Liebe Grüsse, 
OK Oktoberfest Kappelen 



Seite 4 

 

 

Suchen Sie sich Ihren eigenen Weihnachtsbaum aus! 
 

Am 20. Dezember 2025 
ab 13.00 Uhr bis ca. 14.30 Uhr 
können Sie direkt im Wald der Burgergemeinde einen Weihnachtsbaum aus-
suchen und für Fr. 20.00 pro Baum kaufen. Der Baum wird von uns gefällt 
und nach Ihren Wünschen zugeschnitten. Falls Sie früher einen Tannenbaum 
benötigen, setzen Sie sich bitte mit Marc Kreuz, Tel. 079 423 43 62 in Verbin-
dung. 
Wo finden Sie uns und Ihren Baum? 
Die Bäume befinden sich im Wald an der Autobahn direkt nach dem Biotop an 
der Alten Aare (Wildsauloch).  Hierzu fahren Sie via Lyssstrasse über die Au-
tobahnbrücke, danach im Kreisel links auf die Grenzstrasse. Unmittelbar vor 
dem Verkaufsgebäude Sport Outlet Factory fahren Sie auf dem Flurweg in den 
Wald, folgen dort der Waldstraße über die Brücke an der Alten Aare bis an die 
Autobahn, wo Sie uns bestimmt finden werden. 

 

Pixabay.com 
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Wir wünschen Ihnen frohe Festtage  
und nur das Beste fürs kommende Jahr! 

Hallo Zusammen 
 

Mein Name ist Lynn Kellersberger und ich bin die neue Schulsozialarbeiterin in 
Kappelen. Aufgewachsen in Bern und ausgebildet an der Hochschule Luzern in 
Sozialer Arbeit, bringe ich Empathie, Neugier und Engagement mit. Besonders 
freue ich mich darauf, das Schulhaus, die Kinder und Jugendlichen – und na-
türlich das ganze Team – Schritt für Schritt besser kennenzulernen. Ich bin 
motiviert, mich für die Anliegen von Kappelen einzusetzen, zuzuhören, zu un-
terstützen und gemeinsam mit Ihnen eine gute Schulzeit für ihre Kinder zu 
gestalten. 
 

Die Schulsozialarbeit ist für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler da. Die 
Sprechstunden für geplante oder spontane Beratungen finden während der 
Schulzeit wie folgt statt: 
 

 Donnerstag, 10.00 – 12.00 Uhr 
 

Ausserhalb der Sprechstunden steht die Schulsozialarbeit auch für Fragen und 
Anliegen der Erziehungsberechtigten zur Verfügung. 
 

Ich bin von Dienstag bis Freitag wie folgt erreichbar: 
Handynummer: 079 571 49 09 
Mail: lynn.kellersberger@kjfs-lyss.ch 
 

Schicken Sie mir ihr Anliegen gerne per Mail mit der Handynummer. Gerne 
nehme ich anschliessend mit Ihnen Kontakt auf. 
 

Dringende Anliegen können direkt in der Zentrale der Kinder- und Jugend-
fachstelle geklärt werden. Das Telefon ist wie folgt besetzt:  
 Montag von 09.00 – 12.30 Uhr  
 Mittwoch von 15.00 – 18.00 Uhr  
unter 032 378 85 55 
 

Die Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung hält Sie auf Ihrer 
Homepage www.kjfs-lyss.ch auf dem Laufenden. 
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Krabbel-Grüppli & Eltern*Treff 
Dienstag, 27. Januar, 14.30—16.30 Uhr 
im Kirchgemeindesaal 
 

Für Kinder von 0 bis ca. 4 Jahren und ihre Begleitpersonen aus Kappelen und 
Umgebung.  
Offenes Kommen und Gehen. Ohne Anmeldung. 
Info: Pfrn. Aline Berger 

Da ist er wieder, unser beliebter Adventskalender! Den QR-Code scannen, 
jeden Tag ein Türchen öffnen und wunderbare Musik geniessen 
Viel Vergnügen mit den musikalischen Grüssen unserer Schüler*innen! 

 
Herzliche Einladung zu unseren Anlässen  

12. Dezember 2025 Adventskonzert, Kirche Aarberg, 18.30 und 19.30 
24. Januar 2026 Orchesterkonzert, Kronensaal Aarberg, 17.00 Uhr 
29. Januar 2026 Talentförderkonzert, Kirche Aarberg, 19.30 Uhr 

21. März 2026 Tag der offenen Tür, Primarschule Aarberg 9.30-12.30 Uhr 
 

Details und weitere Anlässe sind auf unserer Website ersichtlich https://ms-aarberg.ch 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit und  
frohe Festtage. 
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Freitag, 30. Januar, 11.30 Uhr, Restaurant Balkan Stern 
 

Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung, Tel. 032 392 12 12, bis Dienstag vor 
dem Mittagstisch.  
Benötigen Sie einen Fahrdienst? Teilen Sie dies bitte bei der Anmeldung mit.  
 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Dienstag, 06. Januar , 14.30 Uhr, Kirchgemeindesaal  
 
Alt Bundesrat Samuel Schmid: Das Leben als Bundesrat.     
 

Wir freuen uns auf Sie!     

 

Der Frauenverein Kappelen-Werdt dankt allen herzlich, die 
in diesem Jahr ein Adventsfenster gestalten oder bereits 
gestaltet haben.  
Dank der Kreativität und Gastfreundschaft dürfen oder durften wir viele stim-
mungsvolle Begegnungen und wunderschöne vorweihnachtliche Momente er-
leben. 

Wir wünschen allen Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 

  

Im Januar 2026 wird unser Zählerableser Peter Gerber die Stände der Was-
serzähler der Privatliegenschaften erheben, wofür er die Liegenschaften betre-
ten muss.  
  
Für diejenigen Liegenschaftsbesitzer/innen, welche nicht oft zu Hause sind, 
besteht die Möglichkeit, den Zählerstand im Zeitraum zwischen 01. und 
11. Januar 2026 selber abzulesen und zusammen mit Angabe der Zäh-
lernummer der Gemeindeverwaltung per E-Mail an burri@kappelen.ch 
zu melden. Es reicht auch eine Fotoaufnahme des Zählers. 
  
Der Zählerableser wird ab 12. Januar 2026 alle Zähler ablesen, für 
welche wir noch keine Zählerstandsmeldung erhalten haben. 
  
Die Rechnungsstellung erfolgt voraussichtlich anfangs Februar 2026. Bei die-
ser Rechnung werden Ihnen die Verbrauchs– und die Grundgebühren des Jah-
res 2025 verrechnet.  
  
Danke für Ihre Mithilfe!  
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Nr. Erscheint voraussichtlich  
am 

Redaktionsschluss 
für Beiträge 

01/2026 28. Januar 2026 16. Januar 2026 

02/2026 25. Februar 2026 11. Februar 2026 

03/2026 25. März 2026 13. März 2026 

04/2026 29. April 2026 17. April 2026 

05/2026 03. Juni 2026 22. Mai 2026 

06/2026 24. Juni 2026 12. Juni 2026 

07/2026 22. Juli 2026 03. Juli 2026 

08/2026 19. August 2026 7. August 2026 

09/2026 23. September 2026 11. September 2026 

10/2026 21. Oktober 2026 09. Oktober 2026 

11/2026 04. November 2026 Spezialblitz Gemeindewahlen 

12/2026 25. November 2026 13. November 2026 

13/2026 16. Dezember 2026 4. Dezember 2026 

11. Februar Vereinskonvent 

08. März Eidg. Abstimmung 

29. März Gross- und Regierungsratswahlen 

12. Juni Gemeindeversammlung (Rechnung 2025) 

14. Juni Eidg. Abstimmung 

02. Juli Schulfest 

01. August Bundesfeier (Samstag) 

28. August Jungbürgerfeier 

27. September Eidg. Abstimmung 

15. November Gemeindewahlen 

29. November Eidg. Abstimmung 

04. Dezember Gemeindeversammlung (Budget 2027) 
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Datum Chäsbueb  
Kappelen 

Restaurant 
Linde 

Restaurant 
Balkan Stern 

23.12.2025 normal geöffnet geschlossen geschlossen 

24.12.2025 07.00—16.00 geschlossen normal geöffnet 

25.12.2025 geschlossen geschlossen normal geöffnet 

26.12.2025 geschlossen geschlossen normal geöffnet 

27.12.2025 normal geöffnet geschlossen normal geöffnet 

28.12.2025 geschlossen 09.00 - * normal geöffnet 

29.12.2025 geschlossen 09.00 - * geschlossen 

30.12.2025 normal geöffnet 09.00 - * geschlossen 

31.12.2025 07.00—16.00 09.00 - * normal geöffnet 

01.01.2026 geschlossen 09.00 - * normal geöffnet 

02.01.2026 geschlossen 09.00 - * normal geöffnet 

03.01.2026 normal geöffnet 09.00 - * normal geöffnet 

*Schliessung zur vorgegebenen Sperrstunde 
 
Das Restaurant Kreuz ist vom 22.12.2025 bis am 05.01.2026 geschlossen. 
 
Das Restaurant Kartbahn ist vom 21.12.2025 bis am 19.01.2026 geschlossen.  
 
Das Restaurant zur Ranch ist vom 22.12.2025 bis am 07.01.2026 geschlossen. 
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Donnerstag, 08. Januar  14.00—16.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus 
 

Diese Nachmittage sind für Männer und Frauen in allen Altersklassen. 
Ansprechperson ist Kirchgemeinderätin Ruth Stettler. 
 

Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein beim Handarbeiten. 

Auch für 2026 konnten wir wieder ein attraktives Kulturprogramm zusammen-
stellen. 
 

Sonntag, 01. Februar, 19.00 Uhr  Konzert Dubach und Oberli 
 
Freitag, 27. März, 20.00 Uhr   Filmabend in der Kirche 
 
Sonntag, 31. Mai, 19.00 Uhr   Sängerin Paulinka Tiefenbach 
 
Samstag, 14. November     Chappeler Dorfwiehnachte 
        bei Kirche und Gemeindehaus 
 
Sonntag, 06. Dezember, 19.00 Uhr  Orgelkonzert 
 
Sollten die Konzerte nicht durchgeführt werden können, finden Sie die Verän-
derung der Veranstaltungsdaten rechtzeitig im Gmeinshusblitz und / oder auf 
den Webseiten der Einwohner- und Kirchgemeinde Kappelen. 

„Gemeinsam statt einsam“ 
 

Dienstag, 13. Januar, 10.00 Uhr 
Dienstag, 27. Januar, 10.00 Uhr 
 

Ab 10.00 Uhr zusammen rüsten, kochen, plaudern, essen um 11.45 Uhr. Für 
Alleinstehende. Das Kochteam bittet darum, sich jeweils bis am Mittwoch vor 
dem Kochtag bei Pierre-André Günter anzumelden, Tel. 079 385 38 58 
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Jeden Donnerstag: Ordentliche Kehrichtabfuhr 
Die ordentliche Kehrichtabfuhr für Haushaltsabfälle und Sperrgut findet in Kappelen und 
Werdthof jeweils am Donnerstag statt. Der Kehricht ist in Müve-Kehrichtsäcken oder (bei 
Sperrgut oder anderen Behältern) mit Müve-Vignetten versehen bis spätestens 09.00 Uhr an 
den ordentlichen Sammelplätzen bereitzustellen. Wenn Sie nicht wissen, wo sich der nächste 
Sammelplatz befindet erkundigen Sie sich auf der Gemeindeverwaltung, in der Nachbarschaft 
oder auf www.kappelen.ch, wo Sie einen Plan der Sammelstellen finden (Suchbegriff 
„Sammelstelle“ eingeben). 
Achtung: Bitte den Kehricht nicht schon am Vorabend hinstellen, die Säcke werden 
sonst nachts von Tieren aufgerissen... 
 
Wie viele Vignetten beim Sperrgut aufkleben? 
Sperrgut kann mit der ordentlichen Kehrichtabfuhr bereitgestellt werden. Die nachfolgende 
Aufstellung zeigt Ihnen, wie viele Vignetten Sie aufkleben müssen.  

Vignetten dürfen nicht halbiert werden. Für weitere Fragen wende Sie sich bitte an den 
Sammeldienst der Marti Logistik AG in Kallnach. 

Es muss nicht alles in die Kehrichtabfuhr 
 

In die Separatsammlungen oder Altstoffsammelstellen der Gemeinde: 
Altpapier, Altmetall, Altöl, Altvelos, Weissblech, Alu, Batterien, Grünabfälle, Altkleider und Alt-
glas (siehe Separatsammlungen und Altstoffsammelstellen) 
Bei den Verkaufsgeschäften zurückgeben (Rücknahmepflicht): 
PET-Flaschen, Elektro– und Elektronikgeräte, Kühl– und Gefriergeräte, Leuchtstoffröhren, Far-
ben, Lösungsmittel, Medikamente, Batterien (insbesondere Autobatterie), Reifen. 
Spezielle Abfälle: 
Plastik (ohne PET)  Entsorgungshof Sortec Aarberg (Verkauf Sammelsäcke)  
     oder Edi Lyss (gegen Bezahlung) 
Bauschutt/Baukeramik Kleinmengen: Entsorgungshöfe 
     Grossmengen: Deponien Creabeton Lyss / Petinesca Studen 
Behandeltes Altholz  Kleinmengen: Entsorgungshöfe 
     Grossmengen: Sortec AG, Aarberg 
Tierkörper    Tierkadaversammelstelle Lyss, Industriering (bei ARA) 
Gifte/Farben/Chemikalien Entsorgungshof Sortec AG Aarberg (Einwohner der Gemeinde 
     Kappelen erhalten die Sortec-Karte gratis direkt bei der Sortec.) 
 

Aber unbedingt in die Kehrichtabfuhr gehört Katzenstreu!  
Katzenstreu niemals in die Toilette spülen oder in die Grünabfuhr geben, wo er erheblichen 
Schaden anrichten kann. 

Kartonschachteln, 50 x 50 x 50 cm (125 l Volumen), verschnürt 1 Vignette 

Kartonschachteln, 100 x 50 x 50 cm (250 l Volumen), verschnürt 2 Vignetten 

Bis zu 2 Stühle 1 Vignette 

Nachttisch 1 Vignette 

Ski, pro Paar 1 Vignette 

Wandschrank, pro Türabteil 2 Vignette 

Sofa / Fauteuil, pro Sitzplatz 2 Vignetten 

Bettumrandung 2 Vignetten 

Teppiche gerollt, Rollenbreite max. 1.50 m 2 Vignetten 

Einzelmatratze / Doppelmatratze 2 / 3 Vignetten 

Lättlicouch: Einzel/Doppel 2 / 3 Vignetten 
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Werkhof Kappelen, Dorfstrasse 56 

Altglas Grün/Braun/Weiss 

Weissblech/Alu 
(im selben Container) 

Altöl 
Motorenöl / Speiseöl 

Altkleider 
in Säcken einwerfen 

Nespressokapseln 

Batterien 
(keine Autobatterien!) 

Altstoff-Sammelstellen der Gemeinde Kappelen 
Nebst Häckseldienst und der Grünabfuhr (Daten siehe Kehrichtkalender)  

stehen Ihnen unsere Separatsammelstellen in Kappelen und im Werdthof zur Verfügung.  
Die Sammelstellen können zu folgenden Zeiten benutzt werden: 

Montag—Freitag  08.00 bis 19.00 Uhr  
Samstag     08.00 bis 17.00 Uhr  

Sonntags und abends aus Rücksicht auf die Anwohner bitte kein Glas/Metall entsorgen. 

Entsorgungshöfe/-betriebe in der Region 
 

In diesen Entsorgungshöfen kann der Grossteil der im Haushalt anfallenden Abfallarten  
entsorgt werden, bei einigen Abfallarten fallen dabei Gebühren an. 

 
SORTEC Aarberg AG 
(Sonderabfallsammelstelle für Kappelen) 
Alte Lyssstrasse 27, 3270 Aarberg 
Tel. 032 392 77 00, www.sortec.ch 
Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag:  
07.00–12.00 Uhr / 13.00–17.00 Uhr  
Freitag:  07.00–12.00 Uhr / 13.00–16.00 Uhr 
Samstag:  08.00–11.45 Uhr 
 
Edi Entsorgungsdienste AG Lyss 
Industriering 10, 3250 Lyss 
Tel. 032 387 18 18, www.edi.ag 
Montag bis Freitag: 
07.00-12.00 Uhr / 13.00-17.00 Uhr 
Samstag: 08.00-11.45 Uhr 

Sammelstelle  
Schulhaus Werdthof 

Altglascontainer 
grün/braun/weiss 

Schulhaus Werdthof, Hauptstrasse 29 
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Kunststoff-Recycling: PET-Sammlung und Kunststoff-Sammelsack 
 
PET-Sammlung 
Aus PET werden nicht nur Getränkeflaschen hergestellt, sondern auch diverse Behälter, Le-
bensmittelverpackungen, Flaschen für Shampoo und Essig. Da bereits auf jeder gekauften 
PET-Getränkeflasche eine vorgezogene Recyclinggebühr vom Konsumenten bezahlt wird, kön-
nen diese Flaschen gratis an den Verkaufsstellen abgegeben werden.  
 

Der Kunststoff-Sammelsack 
Nebst PET gibt es aber weitere Kunststoffe (Plastik), welche als 
Hightech-Material im Recycling gelten und zu schade für den Ein-
malgebrauch sind. Es macht deshalb Sinn, auch diesen Kunststoff
-Abfall vom Haushaltskehricht zu trennen und separat dem Recy-
cling zuzuführen. 
Die Firma Sortec AG betreibt deshalb in ihrem Entsorgungshof 
Aarberg, auch eine Sammelstelle für Kunststoffe. Um das Sam-
meln im Haushalt zu vereinfachen, wird der Kauf eines Kunst-
Stoffsammelsacks angeboten: 
17L    Rolle à 10 Stk. Fr. 10.00 
35L    Rolle à 10 Stk. Fr. 19.00   
60L    Rolle à 10 Stk. Fr. 32.00 
110L  Rolle à 10 Stk. Fr. 57.00   
240L  Rolle à 10 Stk. Fr. 104.00 
400L  Rolle à 10 Stk. Fr. 144.00 
Die Sammelsäcke können während nachfolgenden Öffnungszeiten beim Entsorgungshof der 
Sortec AG an der Alten Lysstrasse 27 in Aarberg gekauft und nach dem Befüllen abgege-
ben werden:   
Montag bis Donnerstag: 07.00–12.00 / 13.00–17.00 Uhr 
Freitag: 07.00–12.00 / 13.00–16.00 Uhr Samstag: 08.00–11.45 Uhr 

 
Was gehört in den Sammelsack?  
 Folien jeglicher Art: Tragetaschen, Kassensäckli, Zeitschriften- und Schrumpffolien von Ge-

tränken, Verpackungsfolien usw.  
 sämtliche Plastikflaschen: Getränke, Öl, Essig, Shampoo, Putzmittel, Weichspüler  
 Tiefziehschalen: Eier- und Guetzliverpackungen, Fleischschalen  
 Eimer, Blumentöpfe, Kübel, Joghurtbecher  
 Lebensmittelverpackungen für Aufschnitt, Käse usw.  
 PET-Artikel können auch im Sammelsack entsorgt werden. Sie werden beim Sortieren ge-

trennt und gelangen dann zurück in den PET-Kreislauf. Da bereits auf jeder gekauften PET-
Getränkeflasche eine vorgezogene Recyclinggebühr vom Konsumenten bezahlt wird, kön-
nen diese Flaschen jedoch auch gratis an den Verkaufsstellen abgegeben werden.  
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Erinnerungs-Email für Separatsammlungen  
 
Möchten Sie rechtzeitig online an die Daten der Separat-
sammlungen (Grünabfuhr, Häckseldienst, Entsorgungs- 
Samstagmorgen, Alteisensammlung) erinnert werden? 
Kein Problem. Erstellen Sie auf der Gemeinde-Website 
www.kappelen.ch unter „MyServices“ ein Benutzerkonto 
und klicken Sie nach Öffnen ihres Benutzerkontos unter 
„virtuelle Dienste“ auf den danebenliegenden Pfeil.  
 
 
 
 
Beim nachfolgenden Auswahlmenu klicken  
Sie das Kästchen „Abfallsammlungen“ an.  
Von nun an erhalten Sie am Vortag der entsprechenden Abfuhr ein Erinnerungsmail, damit 
Sie Ihr Abfuhrgut rechtzeitig bereitstellen können…. 
 

Grünabfuhr:  
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Entsorgungshinweise! 

Um eine speditive und kostengünstige Grünabfuhr anbieten zu können, ist die Kocher-
Tiefenbach GmbH darauf angewiesen, dass folgende Regeln eingehalten werden: 
Zur Grünabfuhr und Kompostierung zugelassen sind: 
 Äste bis 15 cm Durchmesser, Stauden, Heckenschnitt (Bündel max. 1m lang, 50 cm 

Durchmesser) 
 Rasenschnitt, Gras, Laub 

 Unkraut, ohne Blacken, Winden, Disteln 

 pflanzliche Gartenabfälle, Rüstabfalle von Gemüse, Obst und Nüssen, Eierschalen 

 Kaffeesatz, Teesatz inkl. Filter 

 Schnittblumen und Topfpflanzen (ohne Plastikcontainer) 

 Sauberes Sägemehl, Hobelspäne (kein Füllmaterial, keine Spanplatten etc., ohne Farbe, 
Lacke und Imprägnierungsmittel) 

 Haustiermist (ohne Pferdemist, Hundekot und Katzenstreu) 
 
Das Grüngut wird nur noch abgeführt, wenn es in handelsüblichen Grüncontainern von 120, 
240 oder 800 Liter Inhalt oder Bündel (max. 1 m Länge und 40 cm Durchmesser) bereitgestellt 
wird. Die Container und Astbündel sind an den ordentlichen Kehrichtsammelstellen der Ge-
meinde bereitzustellen. 
Nicht abgeführt wird Grüngut oder Äste, wenn sie offen, in Säcken, offenen Behältern, oder 
nicht an den ordentlichen Sammelstellen bereit gestellt werden. 
Bei allfälligen Fragen oder Schwierigkeiten bei der Grünabfuhr können Sie sich direkt an die 
Kocher-Tiefenbach GmbH, Längackerweg 1, 2557 Studen, Tel. 079 207 70 11,  
Tel. 079 625 23 60 oder kocher-tiefenbach@gmx.ch wenden. 
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GRÜNABFUHR  
 

Die Grünabfuhr wird 2026 wiederum durch die Kocher-Tiefenbach 
GmbH, Studen, durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Abfuhr 
nicht immer im selben Turnus stattfindet; wir haben die Da-
ten dem jeweiligen Bedarf der Jahreszeiten angepasst. 
Bei der Grünabfuhr ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass 
nur kompostierbares Material, in keinem Falle aber Speise-
reste, faulendes Grünmaterial, Pferdemist oder sonstiger 
Kehricht abgegeben wird (siehe Richtlinien auf der Rückseite 
dieses Blattes).  
Sollte der Inhalt eines bereitgestellten Behälters diesen Anforde-
rungen nicht entsprechen, wird er nicht abgeführt. 
Grundsätzlich ersuchen wir jedoch, möglichst alle anfal-
lenden Grünabfälle im eigenen Garten zu verwerten 
(kompostieren).  
Das Material ist erst an den Abfuhrtagen bereitzustellen. 
Das Grüngut wird nur noch abgeführt, wenn es in handelsübli-
chen Grüncontainern von 120, 240 oder 800 Liter Inhalt 
oder Bündel (max. 1 m Länge,  20 cm Durchmesser, 20 kg) 
an den ordentlichen Kehrichtsammelplätzen bereitgestellt wird. 
Die Container und Astbündel sind an den ordentlichen Kehricht-
sammelstellen der Gemeinde bereitzustellen. 
Nicht abgeführt wird Grüngut oder Äste, wenn sie offen, in 
Säcken, offenen Behältern, oder nicht an den ordentlichen Sam-
melstellen bereit gestellt werden. 

HÄCKSELDIENST 
Das zu häckselnde Gut ist jeweils spätestens ab 08.00 Uhr bereit-
zustellen. Das Material muss von der Straße her gut sichtbar de-
poniert werden. Im Zweifelsfall bitte den Standort vorgehend bei 
Christoph Rentsch, Tel. 079 288 19 51 melden. Sollte an den 
Donnerstag-Terminen nicht alles Häckselgut verarbeitet 
werden können, wird der Häckseldienst tags darauf 
(Freitag) weitergeführt. Das Häckselgut wird nicht abgeführt. 
Wo das Gehäckselte nicht direkt durch den Häcksler abgelagert 
werden kann, sind geeignete Behälter bereitzustellen. Außerhalb 
der Daten kann der Häckseldienst bei  
Andreas Marti, Mitteldorf 24, 3283 Kallnach, Tel. 079 335 93 17, 
auch die Woche hindurch für das Schreddern größerer Mengen 
privat (auf eigene Kosten) bestellt werden. 

Donnerstag 
Freitag 19. / 20. Februar  

Donnerstag 
Freitag 16. / 17. April  

Freitag 13. November  

Mittwoch, 04. März 2026 

Mittwoch, 25. März 2026 

Mittwoch, 15. April 2026 

Mittwoch, 06. Mai 2026 

Mittwoch, 27. Mai 2026 

Mittwoch, 17. Juni 2026 

Mittwoch, 08. Juli 2026 

Mittwoch, 29. Juli 2026 

Mittwoch, 19. August 2026 

Mittwoch, 02. September 2026 

Mittwoch, 16. September 2026 

Mittwoch, 30. September 2026 

Mittwoch, 14. Oktober 2026 

Mittwoch, 28. Oktober 2026 

Mittwoch, 11. November 2026 

Mittwoch, 25. November 2026 

MONATLICHER  
ENTSORGUNGS SAMSTAGMORGEN 

 
FÜR ALTPAPIER, KARTON, ALTEISEN UND ALT-
VELOS 

beim Gemeindewerkhof Kappelen 
jeweils von 09.—12.00 Uhr 
 
Das Entsorgungsangebot an den monatlichen Entsorgungs-
Samstagmorgen ist nur für Altpapier und Alteisen aus Haushal-
tungen bestimmt.  
 
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe haben grössere Mengen 
dieser Altstoffe direkt beim Altstoffhändler zu entsorgen! 
 

 

Samstag, 03. Januar 2026 

Samstag, 07. Februar 2026 

Samstag, 07. März 2026 

Samstag, 11. April 2026 

Samstag, 02. Mai 2026 

Samstag, 06. Juni 2026 

Samstag, 04. Juli 2026 

Samstag, 08. August 2026 

Samstag, 05. September 2026 

Samstag, 03. Oktober 2026 

Samstag, 07. November 2026 

Samstag, 05. Dezember 2026 


